
Gemeinde Südharz 
 

 
 
 

 

   
  Seite: 1/2 

Beschlussvorlage 
  

Vorlage-Nr: 
Status: 

Sitzungsdatum: 
 

21-637/2019 
öffentlich 

15.05.2019 

Beschlussfassung zur Umschuldung eines Kreditvertrages 

Finanzverwaltung 
 

 

Beratungsfolge  Gemeinderat Südharz 

 
Einbringer:  Bürgermeister, Finanzverwaltung   
 
Gesetzliche 
Grundlagen: 

Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt 
Gemeindehaushaltsverordnung Land Sachsen-Anhalt 

 
 
 
 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz beschließt die Umschuldung des o. g. 
Kreditvertrages in Höhe von 88.600 € aufgrund des Ablaufes der Zinsbindung  
zum 31.05.2019 bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz. 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, einen neuen Kreditvertrag auf der Grundlage  
der günstigen Konditionen abzuschließen. 
 
 
 
 
Begründung:  
 
Laut Beschluss des Gemeinderates Bennungen vom 02.12.2008 erfolgte die 
Aufnahme des Kredites für die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2008.  
Im Vertrag vom 26.05.2009 wurde eine zehnjährige Zinsbindung vereinbart.  
Diese endet zum 31.05.2019. 
 
Bei gleichbleibenden Konditionen und einer Laufzeit von 10 Jahren beträgt der  
Zins voraussichtlich ca. 0,7 % (Stand 18.04.2019). 
Die Restlaufzeit für das Darlehen beträgt bei gleichbleibenden Konditionen  
16 Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Südharz 
 

 
 
 

 

   
  Seite: 2/2 

    
  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

 
Produktkonto 

   

 
Ertrag  Aufwand  

 

 
Investition/  Ansatz lt. HH Noch verfügbar 

Produktkonto 
 

   

 
Einzahlungen  Auszahlungen  

 

 
Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit / Erträge / Aufwendungen in den Folgejahren 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Bemerkungen der Finanzverwaltung 

 
…………………………………………………… 

  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates einschl. des  
Bürgermeisters: 21   
davon anwesend:   
 

Ja-Stimmen:                    Nein-Stimmen:                           Enthaltungen: 

   

  
Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) waren .....  Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.  
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